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Chronique générale

Politique sociale

Groupes sociaux

Femmes et politique de parité

Sibel Arslan (basta, BS) zitierte aktuelle Zahlen des BFS, um ihr Postulat zur Förderung
des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen zu begründen: Gemäss dem BFS blieben
Frauen dem Arbeitsmarkt aufgrund einer Familienpause im Durchschnitt fünfeinhalb
Jahre fern, wobei das beruflich erworbene Know-How an Wert verliere. Die durch den
Bund beschlossenen Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung seien zwar
wichtig, aber an sich nicht ausreichend, um Frauen den beruflichen Wiedereinstieg zu
erleichtern, so die Basler Nationalrätin. Deswegen verlangte sie in ihrem Vorstoss vom
Bundesrat die Erarbeitung einer Gesamtstrategie und eines Massnahmenplans –
abgestimmt auf die unterschiedlichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Frauen. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, welches jedoch in der
Frühjahrssession 2021 von Therese Schläpfer (svp, ZH) bekämpft wurde, unter anderem
weil sie befürchtete, dass dadurch «die Mütter oder die Kinder [...] von der Familie
entfernt» würden. Ihre ablehnende Haltung wurde in der Sommersession von einer
grossen Mehrheit der FDP-Fraktion sowie von der fast einstimmigen SVP-Fraktion
unterstützt – die SVP-Vertretenden Amaudruz (GE) und Addor (VS) enthielten sich der
Stimme. Die restlichen Ratsmitglieder befürworteten das Postulat, sodass dieses mit 117
zu 71 Stimmen angenommen wurde. 1

POSTULAT
DATE: 01.06.2021
MARLÈNE GERBER

Nachdem die Tessiner Standesinitiative zur Ausdehnung des Kündigungsschutzes nach
dem Mutterschaftsurlaub auf 12 Monate nach der Geburt bereits von der RK-SR und
vom Ständerat abgelehnt worden war, beantragte die RK-NR im August 2022 mit 16 zu 9
Stimmen ebenfalls, ihr keine Folge zu geben. Eine Kommissionsminderheit Arslan
(basta, BS) stellte hingegen einen Antrag auf Folgegeben. Gleichzeitig entschied sich die
Kommission, eine eigene parlamentarische Initiative zur Ausdehnung des
Kündigungsschutzes für Jungmütter (Pa.Iv. 22.455) zu lancieren. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 19.08.2022
VIKTORIA KIPFER

Mit 116 zu 65 Stimmen gab der Nationalrat in der Herbstsession 2022 als Zweitrat, wie
von der Mehrheit seiner RK beantragt, einer Standesinitiative des Kantons Tessin zur
Ausdehnung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub auf 12 Monate
nach der Geburt des Kindes keine Folge. Eine Minderheit Arslan (basta, BS) appellierte
erfolglos an den Nationalrat, der Standesinitiative Folge zu geben: Bei Annahme der
Initiative würden weniger Frauen aufgrund des vergleichsweise kurzen
Kündigungsschutzes aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden oder könnten nach der Geburt
auch wieder besser in das Arbeitsleben eingegliedert werden. Die
Kommissionsmehrheit teilte diese Meinung nicht und argumentierte, dass die Vorlage
den momentanen Fachkräftemangel noch verschärfen könnte. Sie erachtete eine
Verdreifachung des heutigen Kündigungsschutzes für Jungmütter als ungerechtfertigt.
So sprachen sich schliesslich lediglich die geschlossenen stimmenden Fraktionen der
SP und der Grünen sowie ein Mitglied der Mitte-Fraktion für die parlamentarische
Initiative aus. Die parlamentarische Initiative ist somit erledigt. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 21.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Als Ergänzung eines Postulats Arslan (basta, BS; Po. 20.4327), das einen
Massnahmenplan für den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen forderte, verstand
Marianne Binder-Keller (mitte, AG) ihr Postulat, mit welchem sie bezweckte, dass das
durch Familienarbeit erworbene Potential für den Arbeitsmarkt besser genutzt
werden solle. Gesellschaftlich und volkswirtschaftlich betrachtet sei die unbezahlte
Familienarbeit von unschätzbarem Wert, so die Mitte-Politikerin in ihrer Begründung.
Dennoch würden die im Rahmen dieser Tätigkeit erlangten Kompetenzen bei einem
Wiedereinstieg ins Arbeitsleben kaum berücksichtigt. Deswegen fordere sie den
Bundesrat dazu auf zu eruieren, wie die Familienarbeit für die Erlangung einer
Erwerbsarbeit angemessen berücksichtigt werden müsste. Der Bundesrat beantragte
die Ablehnung des Postulats, unter anderem mit der Begründung, dass die
«Vertragsparteien selbst am besten wissen, welche Kompetenz wo gewinnbringend
genutzt werden kann». Die Mehrheit im Nationalrat hingegen sah dies anders und nahm

POSTULAT
DATE: 14.06.2023
MARLÈNE GERBER
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das Postulat mit 104 zu 77 Stimmen (2 Enthaltungen) deutlich an. Gegen Annahme
stellten sich die Fraktionen der FDP und der SVP. 4

In Erfüllung eines Postulats Arslan (basta, BS) zur Förderung des beruflichen
Wiedereinstiegs von Frauen gab der Bundesrat eine Studie in Auftrag, die zentrale
Einflussfaktoren auf die Arbeitsmarktbeteiligung von Müttern eruierte und darauf
aufbauend Empfehlungen zur Erleichterung des Wiedereinstiegs und des Verbleibs von
Frauen im Arbeitsmarkt formulierte. 

Die vom Beratungsbüro Ecoplan durchgeführte Studie, zu der 1'000 Frauen mit Kindern
unter 12 Jahren befragt wurden, förderte zu Tage, dass sich vier von fünf interviewten
und aktuell nicht erwerbstätigen Frauen eine Erwerbstätigkeit wünschten, wenn «alle
für [s]ie persönlich wichtigen Voraussetzungen» zuträfen. Insgesamt am häufigsten
gaben die befragten Frauen an, dass sie ihr Erwerbspensum erhöhen oder eine
Erwerbstätigkeit aufnehmen würden, wenn eine finanzielle Notwendigkeit dazu
bestünde (38% der erwerbstätigen und 45% der nicht erwerbstätigen Frauen). Auch
weitere Faktoren entpuppten sich als entscheidungsrelevant für viele Frauen, wobei
sich die Einschätzungen bei Frauen mit und ohne Erwerbstätigkeit teilweise stark
unterschieden: So gab beinahe jede zweite Frau ohne Erwerbstätigkeit an, dass sie bei
familienfreundlichen Arbeitsbedingungen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würde
(47%), während nur knapp eine von drei erwerbstätigen Frauen ihr Pensum unter diesen
Gegebenheiten erhöhen würde (31%). Auch die zusätzlich von Ecoplan durchgeführte
Befragung von Arbeitgebenden unterstrich neben dem generellen Trend hin zu mehr
Teilzeitarbeit die Bedeutung von flexiblen Arbeitszeiten und -orten für die
Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen. Zwei von fünf nicht erwerbstätigen Frauen (40%)
würden zudem eine Arbeitsstelle annehmen, wenn sie Aussicht auf eine Stelle mit
passenden Anforderungen hätten, wogegen nur für eine von fünf Frauen im
Arbeitsmarkt eine passendere Stelle ein Grund für eine Erhöhung des Pensums
darstellte (22%). Die Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung (31% der
Erwerbstätigen; 27% der nicht Erwerbstätigen) sowie der Wegfall steuerlicher Nachteile
(je 28%) schienen für beide Gruppen von Frauen ähnlich entscheidend zu sein. 

Als zentrale, die Erwerbstätigkeit beeinflussende Faktoren für die befragten Frauen
identifizierten die Autorinnen und Autoren der Studie die Kosten für die
familienexterne Kinderbetreuung, die Familienfreundlichkeit der Arbeitsbedingungen,
steuerliche Erwerbsanreize sowie Sensibilisierungs-, Beratungs- und Bildungsangebote,
um über die finanziellen Konsequenzen tiefer oder fehlender Erwerbstätigkeit
aufzuklären. Auch ein in Erfüllung des Postulats vom SECO organisierter Runder Tisch
zwischen Kantonen, Sozialpartnern, Akteuren im Bereich Gleichstellung und den
betroffenen Bundesämtern bestätigte die Relevanz der mit diesen Erklärungsfaktoren
verbundenen Handlungsfelder. Gleichzeitig verwiesen sie auf die zahlreichen
bestehenden Massnahmen und nannten eine Fülle von Vorzeigeprojekten, die auf
verschiedenen Staatsebenen und durch private oder öffentliche Akteure organisiert
würden. Die am Runden Tisch involvierten Akteure hoben darüber hinaus die
Wichtigkeit von Massnahmen hervor, die speziell auf die Arbeitsmarktintegration von
Frauen mit Migrationshintergrund abgestimmt sind. Ebenso sei es für die Stellung von
Frauen im Arbeitsmarkt zentral, dass sich Massnahmen zur Verbesserung
familienfreundlicher Arbeitsbedingungen auch an Männer adressierten und auch für
Männer die Möglichkeit gefördert werde, einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. 

Der Bundesrat leitete aus dem Bericht ab, dass es aufgrund bestehender Massnahmen
und Projekte entgegen der Forderung der Postulantin weder einer Gesamtstrategie
noch eines Massnahmenplans bedürfe. Vielmehr müssten die zahlreichen bestehenden
Massnahmen und Angebote besser bekannt gemacht und die Koordination zwischen
den verschiedenen Verantwortlichen verbessert werden. Zusätzlich rege der
bestehende Fachkräftemangel Unternehmen dazu an, «proaktiv attraktive und
familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu schaffen». Mit der Legislaturplanung und
der Gleichstellungsstrategie 2030 bestünden die strategischen Leitplanken zudem
bereits. Weiter verwies der Bundesrat auf laufende Geschäfte auf Bundesebene,
insbesondere auf Bestrebungen zur Einführung der Individualbesteuerung sowie auf die
Subventionierung der familienergänzenden Kinderbetreuung durch den Bund. Während
Letztere bislang in Form von befristeten Finanzhilfen erbracht wurde, soll es dafür
gemäss einer hängigen parlamentarischen Initiative künftig eine stärkere und
dauerhafte finanzielle Unterstützung geben (Pa.Iv. 21.403). Die Regierung fügte an, sie
habe in ihrem Bericht zur Erfüllung eines Postulats Moret (fdp, VD; Po. 19.3621) zudem
Empfehlungen zur Verbesserung bestehender Beratungsangebote zum Wiedereinstieg

RAPPORT
DATE: 29.06.2023
MARLÈNE GERBER
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aufgezeigt. Grundsätzlich betonte der Bundesrat jedoch auch, dass er in Bezug auf die
Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs in erster Linie die Kantone und die
Unternehmen in der Verantwortung sehe. 5

1) AB NR, 2021, S. 918 f.
2) Medienmitteilung RK-NR vom 19.8.22
3) AB SR, 2022, S. 1624 ff.; Bericht RK-NR vom 19.8.22
4) AB NR, 2023, S. 1357
5) Bericht BR vom 29.6.23
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